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Kleine Anfrage André Wyss, Rohr (EVP): Unterstützung für Haushalte in bescheidenen finanziellen Ver-

hältnissen aufgrund der Corona-Massnahmen 

 

In einer Studie1 der KOF zu den Verteilungswirkungen im Zusammenhang mit Covid-19 kommt diese zusam-

menfassend zu folgenden Schlussfolgerungen: 

Personen, die zu einem Haushalt mit sehr tiefem Haushaltseinkommen von unter 4’000 Franken gehören, 

erlitten im Schnitt einen sehr starken Einkommensrückgang von 20%, während bei Personen aus Haushal-

ten mit einem Monatseinkommen von mehr als 16’000 Franken die Einkommen «nur» um 8% gesunken 

sind. Besonders gross waren die Einkommensrückgänge unter den Befragten aus Haushalten in der unters-

ten Einkommensklasse, die arbeitslos wurden (-50%). Eine mögliche Erklärung für den starken Einkommens-

rückgang ist, dass einige Personen in dieser Gruppe kein Anrecht auf Arbeitslosengeld haben, da es sich zum 

Beispiel um Personen handeln könnte, die ihren Nebenjob verloren haben.  

Bei den Ausgaben ergibt sich ein anderes Bild. Befragte aus Haushalten mit hohen Einkommen reduzierten 

ihre Ausgaben mit rund 16% am stärksten. Personen aus einkommensschwachen Haushalten verringerten 

die Ausgaben etwas weniger stark (-12%). 

Die Unterschiede zwischen Ausgaben- und Einkommensveränderungen dürften teilweise damit zusammen-

hängen, dass Haushalte mit tieferen Einkommen einen kleineren finanziellen Spielraum haben, um ihre Aus-

gaben zu reduzieren. Gewisse Ausgaben sind notwendig und können nicht ohne Weiteres reduziert werden. 

Für Haushalte in der untersten Einkommensklasse führte die Krise daher zu einer Verschlechterung des Ver-

hältnisses zwischen Einkommen und Ausgaben.  

Während die Ersparnisse der Haushalte mit tiefen Einkommen deutlich gesunken sind, stiegen sie bei der 

Hälfte der Haushalte mit den höchsten Einkommen. Rund 39% der Personen mit einem monatlichen Haus-

haltseinkommen von weniger als 4’000 Franken gaben an, auf ihre Ersparnisse zurückgegriffen zu haben, 

um laufende Ausgaben zu decken. Jede neunte Person in dieser Einkommensklasse hat sich gemäss eigenen 

Aussagen verschuldet. Es ist somit zu erwarten, dass die Vermögensungleichheit zugenommen hat. 

Personen mit tiefen Einkommen waren nicht nur finanziell, sondern auch gesundheitlich stärker betroffen. 

So hat sich die subjektive Gemütsverfassung seit Frühjahr 2020 bei Personen mit tiefen Einkommen trotz 

zwischenzeitlichen Lockerungen stetig verschlechtert.  

Als Schlussfolgerung kann somit gesagt werden, dass die Corona-Massnahmen insbesondere jene am 

stärksten negativ getroffen haben, die sonst schon finanziell am Limit sind. Es ist daher in der Folge damit zu 

rechnen, dass sich dies kurz- und mittelfristig im Bereich der Sozialen Wohlfahrt auswirken wird. Eine ra-

sche, temporäre Unterstützung könnte allenfalls sinnvoll sein, um zu verhindern, dass diese Personen in ei-

nen Strudel geraten, aus dem sie kaum wieder herauskommen und deren Langzeitfolgen somit sowohl für 

sie selbst, aber auch für die Gesellschaft allgemein erheblich wären. 

In diesem Zusammenhang wird der Regierungsrat gebeten, folgende Fragen zu beantworten: 

1. Wie stuft er die Folgen der Corona-Massnahmen für die Haushalte mit einem Einkommen unter 4'000 

Franken ein? Werden diese aus Sicht des Regierungsrates mit den vorhandenen sozialen Gefässen be-

reits genügend unterstützt? Erhalten sie die nötige Unterstützung rasch und unbürokratisch? 

2. Falls nein, welche zusätzlichen und raschen Massnahmen könnte sich der Regierungsrat vorstellen? 

Wäre beispielsweise eine Art «Härtefallregelung», wie dies bei den Firmen eingeführt wurde, auch im 

Bereich der privaten Personen möglich bzw. sinnvoll? Wie kann eine (weitere) Verschuldung dieser 

Personen verhindert werden? 



1 https://www.research-collection.ethz.ch/handle/20.500.11850/472065 
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